
Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stadtrat
Beschluss Nr.: 071-2023

aus öffentlicher Sitzung vom 10.05.2023

Der Beschluss wurde:

einstimmig beschlossen

Verantwortlich für die Umsetzung:
SB kaufmännisches Bauwesen

Beschlussgegenstand:
Ermächtigung des Oberbürgermeisters zur Vergabe von Stromlieferleistungen

Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beauftragt den Oberbürgermeister, die Lieferleistungen für
elektrische Energie für sieben Lieferstellen in der Stadt Bitterfeld-Wolfen für den Zeitraum vom 01.07.2023
bis zum 31.12.2023 auszuschreiben.

Darüber hinaus ermächtigt der Stadtrat den Oberbürgermeister, abweichend von der Zuständigkeit des
Stadtrates lt. Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen, bei Vorliegen eines wirtschaftlichen Angebotes die
Vergabeentscheidung zu treffen.

Der Oberbürgermeister hat von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht:

nein

ja

Begründung:

Oberbürgermeister Siegel

11.05.2023


